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Mitteilung 

 

 

 

Anträge um Kontrolluntersuchungen zur Aktualisierung der Diagnosen für den Übertritt 

 

Sehr geehrte Frau Direktorin, 

sehr geehrter Herr Direktor, 

 

hiermit erinnere ich Sie daran, dass laut dem geltenden Terminkalender die Anträge für die Aktualisierung 

der Diagnosen für den Übertritt innerhalb 30. Juni beantragt werden müssen (siehe Terminkalender laut 

Rundschreiben der Bildungsdirektion 4/2018). 

 

Vorgangsweise:  

 

Die Kindergärten und Schulen übermitteln eine Liste mit folgenden Angaben: 

 

Namen der von der 

Kontrolluntersuchung 

betroffenen Kinder 

Datum der aktuellen Diagnose Namen der Personen, die die 

aktuelle Diagnose erstellt und 

unterschrieben haben 

   

   

 

Die Schulen übermitteln gleichzeitig als Anlage zu dieser Übersicht für jede angeführte Schülerin und jeden 

angeführten Schüler dieser Liste ein vollständig ausgefülltes Formular „Einschätzung für die 

Verlaufskontrolle”. Das Formular wurde mit Rundschreiben der Bildungsdirektion 4/2018 veröffentlicht und 

liegt auch dieser Mitteilung als Anhang bei. Darüber hinaus finden sich alle Vordrucke und Formulare zur 

Umsetzung des Programmabkommens im Öffentlichen Ordner unter 053000 – Referat Inklusion.  

 

Der Antrag um Kontrolluntersuchungen erfolgt ausschließlich per E-Mail an die institutionelle Adresse des 

Dienstes, der die aktuelle Diagnose verfasst hat. 

 

Bei spezifischen Lernstörungen erfolgt keine Meldung für die Kontrolluntersuchung, wenn der klinische 

Befund laut Angaben im Dokument in der nachfolgenden Schulstufe noch gültig ist, außer es liegen 

Beobachtungen vonseiten der Schule vor, welche die Veränderung der didaktischen Maßnahmen und der 
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Bewertungsmaßnahmen erforderlich machen könnten. Wenn keine Gültigkeit angegeben ist, wird der Antrag 

um Überprüfung gestellt. 

 

Bis spätestens 10. Februar des kommenden Jahres übermittelt der zuständige Dienst den 

Kindergärten/Schulen durch die Familie (oder mit deren Einverständnis auf direktem Weg) die Ergebnisse 

der Kontrolluntersuchung für alle Kinder, Schülerinnen und Schüler mit Anrecht auf Maßnahmen laut Gesetz 

104/1992 (auch wenn diese auf den schulischen Kontext beschränkt sind). 

 

Bis spätestens 10. Juni des kommenden Jahres werden den Familien (oder mit dem Einverständnis der 

Familie direkt der zuständigen Institution) die Ergebnisse der anderen Kontrolluntersuchungen mit Anrecht 

auf Maßnahmen laut Gesetz 170/2010 übermittelt. 

 

Bei jenen Kindern, Schülerinnen und Schülern, für welche die Überprüfung der Diagnose für den Übertritt 

nicht termingerecht und nicht in der vorgegebenen Form beantragt wurde, kann die termingerechte 

Rückmeldung nicht garantiert werden. 

 

 

Übergabe der Abschlussberichte zum IBP für den Übertritt 

Ich erinnere auch daran, den Erziehungsverantwortlichen die Abschlussberichte der Klassenräte zu den IBP 

jener Schülerinnen und Schüler, die Anrecht auf Maßnahmen laut Gesetz 170/2010 haben und in die nächste 

Bildungsstufe wechseln, auszuhändigen und sie aufzufordern, diese unmittelbar in der weiterführenden Schule 

abzugeben (siehe Rundschreiben des Bildungsdirektors 4/2015).  

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

 

 

 

Der Referatsleiter 

 

Insp. Franz Lemayr 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 

 
Anhang  
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Dieser Papierausdruck stammt vom La presente copia cartacea è tratta dal
Originaldokument in elektronischer Form, das von documento informatico originale, predisposto
der unterfertigten Verwaltung gemäß den dall’Amministrazione scrivente in conformità
geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und alla normativa vigente e disponibile presso la
bei dieser erhältlich ist. stessa.
Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten La stampa del presente documento soddisfa
hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von gli obblighi di conservazione e di esibizione
Dokumenten gemäß den geltenden dei documenti previsti dalla legislazione
Bestimmungen. vigente.
Das elektronische Originaldokument wurde mit Il documento informatico originale è stato
folgenden digitalen Signaturzertifikaten sottoscritto con i seguenti certificati di firma
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